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1.0 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Brakenwind GbR plant die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage

(WEA). Der Anlagenstandort der WEA 4 liegt in der offenen Feldflur zwischen den

Siedlungsbereichen von Möhnesee-Hewingsen (im Osten), Soest-Epsingsen (im Nord-

osten), Soest-Röllingsen (im Norden), Ense-Sieveringen (im Nordwesten), Ense-Bilme

(im Südwesten) und Ense-Bittingen (im Süden) im Kreis Soest, Gemeinde Möhnesee.

Südlich der Planung verläuft die Bundesstraße 516 „Haarweg“.

Vorgesehen ist die Errichtung einer WEA des Typs Enercon E-175 EP5 mit einer

Nabenhöhe von 162,00 m und einem Rotordurchmesser von 175,00 m. Die Gesamt-

höhe der WEA 4 beträgt somit 249,50 m.

Für die geplante WEA 4 (Mo050) liegt bereits ein positiver Vorbescheid vor.

Abb. 1 Lage der geplanten WEA 4 (rot-schwarzer Kreis) auf Grundlage der Topografischen
Karte im Maßstab 1:25.000.

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben sind gemäß den Vorgaben des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG) sowie des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG NRW)

die vorhabenspezifischen Wirkungen auf Natur und Landschaft zu untersuchen. Ent-

sprechend der Definition des § 14 BNatSchG sind Veränderungen in der Gestalt oder

Nutzung von Grundflächen, welche die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, als Eingriff zu

bewerten.

Das planerische Instrument der Eingriffsregelung ist der Landschaftspflegerische

Begleitplan (LBP). Er hat die Aufgabe, die Leistungsfähigkeit von Naturhaushalt und
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Landschaftsbild zu sichern bzw. die von der Planung betroffene Landschaft wiederher-

zustellen oder neuzugestalten. Er gewährleistet mit Hilfe von Minderungs- und Kom-

pensationsmaßnahmen, dass nach Beendigung eines Projekts keine erheblichen

Beeinträchtigungen verbleiben bzw. für unvermeidbare Eingriffe Ausgleich oder Ersatz

geschaffen werden.

Parallel zu der landschaftspflegerischen Begleitplanung wird außerdem ein Arten-

schutzrechtlicher Fachbeitrag (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2025A) sowie ein

UVP-Bericht (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2025B) erarbeitet.
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2.0 Methodik

Von WEA können Auswirkungen auf Natur und Landschaft ausgehen, die im Sinne des

§ 14 BNatSchG als Eingriffe in Natur und Landschaft zu bewerten sind. Neben den

bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen im direkten Anlagenumfeld sind auch

Fernwirkungen der Anlagen auf das Landschaftsbild möglich.

Ziel des vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplanes ist es, die Bestandssitu-

ation zu analysieren, die zu erwartenden Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das

Landschaftsbild zu quantifizieren sowie Maßnahmen zur Verminderung sowie zum

Ausgleich bzw. Ersatz dieser Wirkungen zu beschreiben.

Teil 1 – Grundlagen

In Teil 1 dieses Landschaftspflegerischen Begleitplanes erfolgen neben der Formulie-

rung der Veranlassung und Aufgabenstellung eine Beschreibung des geplanten Vorha-

bens und eine Zusammenstellung der potenziellen Wirkfaktoren. Weiterhin erfolgt die

Betrachtung des gesamten Untersuchungsgebietes hinsichtlich naturräumlicher Gege-

benheiten und der Bestandssituation der Schutzgebiete. Außerdem werden die Auswir-

kungen auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes schutzgutbezogen erläutert.

Teil 2 – Vertiefende Betrachtung

In Teil 2 des Landschaftspflegerischen Begleitplanes erfolgt für die geplante WEA eine

vertiefende Betrachtung in Bezug auf relevante Schutzgebiete sowie des standortbezo-

genen Eingriffes in den Naturhaushalt. Die Wirkungen des Vorhabens werden für die

Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft, Pflanzen / Biotope und Tiere im Rahmen

einer Bestands- und Konfliktanalyse beschrieben.

Es werden neben der Bestands- und Konfliktanalyse auch geeignete Vermeidungs-

maßnahmen für den Standort aufgeführt. Abschließend erfolgt eine Quantifizierung der

verbleibenden Eingriffe in den Naturhaushalt. Die Eingriffsbilanzierung erfolgt nach

dem Berechnungsmodell „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsre-

gelung NRW“ (LANUV 2021) in Verbindung mit den Zusatzcodes der Biotoptypen –

Lebensraumtypkatalog (LANUV 2023).

Außerdem erfolgt die Bewertung der Wirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Land-

schaftsbild. WEA wirken infolge ihrer baulichen Höhe nicht nur an dem Anlagenstand-

ort, sondern aufgrund der Fernwirkung in den Landschaftsraum hinein. In der Regel

sind Beeinträchtigungen in das Landschaftsbild durch WEA aufgrund der Anlagenhöhe

> 20 m nicht ausgleichbar oder ersetzbar im Sinne des § 15 Absatz 6 Satz 1

BNatSchG. Eine landschaftsgerechte Wiederherstellung oder Neugestaltung der Land-

schaft im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG, sodass die Anlage nicht mehr als Fremd-

körper in der Landschaft wahrgenommen wird, ist bei vertikalen Strukturen mit der

Höhe moderner WEA nicht möglich. Daher wird ein Ersatzgeld erforderlich. Die Höhe

des Ersatzgeldes wird gemäß der Tabelle „Wertstufen“ (zu Nummer 8.2.2.1) des

Anhangs zum Windenergie-Erlass vom 8. Mai 2018 des „Erlass für die Planung und
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Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für Zielsetzung und Anwendung

(Windenergie-Erlass)“ (MWIDE 2018) ermittelt.

Teil 3 – Betrachtung der Wechselwirkungen und Zusammenfassung

In Teil 3 des Landschaftspflegerischen Begleitplanes erfolgt eine zusammenfassende

Betrachtung der Wirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Die in

Teil 2 formulierten Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und Eingriffsminderung sowie

die Kompensationsmaßnahmen für die Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild werden ebenfalls zusammenfassend dargestellt.
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Teil 1 – Grundlagen

3.0 Vorhabenbeschreibung

Vorgesehen ist die Errichtung einer WEA des Typs Enercon E-175 EP5 mit einer

Nabenhöhe von 162,00 m und einem Rotordurchmesser von 175,00 m. Die Gesamt-

höhe der WEA 4 (Mo050) beträgt somit 249,50 m.

Tab. 1 Koordinaten der geplanten WEA (UTM-Koordinaten).

Nr.

Lage des Anlagenstandortes
(Mittelpunkt-Koordinaten)

N
a
b
e
n
h
ö
h
e

(m
)

R
o
to
rd
u
rc
h
-

m
e
s
s
e
r
(m
)

G
e
s
a
m
th
ö
h
e

(m
)

X-Koordinate Y-Koordinate

WEA 4
(Mo050)

432647,00 5708132,00 162,00 175,00 249,50

Gegenstand der Planung

Gegenstand der Planung sind der direkte Anlagenstandort der geplanten Windenergie-

anlage (WEA) sowie die Kranstellfläche, Montagefläche und Lagerflächen. Diese wer-

den im Folgenden unter dem Begriff „Nutzflächen“ zusammengefasst. Zusätzlich wer-

den die neu zu schaffende Zuwegung, in diesem Fall bis zu einer nahegelegenen Bun-

desstraße (B 516), sowie die ggf. baubedingt entstehenden Böschungsflächen berück-

sichtigt.

Fundament

Zur Errichtung der geplanten WEA wird ein kreisförmiges Fundament angelegt. Der

Bodenaushub der Fundamentgrube wird nach Fertigstellung des Fundamentes i. d. R.

wieder angeschüttet.

Nutzflächen, Zuwegung und Lagerfläche (Baustelleneinrichtungsfläche)

Die zur Errichtung der geplanten WEA benötigte Kranstellfläche wird benachbart zu

dem Fundament dauerhaft aus Mineralgemisch angelegt. Der Oberboden wird abge-

schoben. An die Kranstellfläche und das Fundament angrenzend müssen ggf.

Böschungen dauerhaft angelegt werden.

Zusätzlich sind weitere Flächen im Zusammenhang mit der Errichtung der WEA erfor-

derlich. Dazu zählen z. B. Montageflächen, Kranausleger und Hilfskranflächen. Die Flä-

chen werden i. d. R. in Schotterbauweise hergestellt. Nach Inbetriebnahme der WEA

wird das Schottermaterial zurückgebaut. Anschließend kann die Bestandssituation im

Bereich dieser temporär genutzten Flächen wiederhergestellt werden.

Zudem werden im Umfeld der Bauflächen hindernisfreie Arbeitsbereiche hergestellt.

Die Arbeitsbereiche werden von der anstehenden Vegetation befreit, der Oberboden

wird, soweit erforderlich, abgetragen und zwischengelagert. Die Arbeitsbereiche
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werden von den Baufahrzeugen befahren. Auch die Zwischenlagerung von Erdaushub

findet im Bereich der hindernisfreien Arbeitsbereiche statt. Nach Inbetriebnahme der

WEA werden diese Flächen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt.

Vom geplanten Anlagenstandort in Richtung Süden wird eine dauerhafte Zuwegung als

teilversiegelte Fläche hergestellt. Die Anbindung erfolgt an einen Wirtschaftsweg im

Süden und weiträumiger ebenfalls in Richtung Süden mit Anschluss an die Bundes-

straße 516. Die temporäre Zuwegung aus Richtung Süden wird nach Abschluss der

Bauarbeiten wieder zurückgebaut und der ursprüngliche Zustand wird wieder herge-

stellt.

An der Zuwegung wird westlich zusätzlich eine Lagerfläche (Baustelleneinrichtungsflä-

che) angelegt. Diese wird ebenfalls nur temporär als teilversiegelte Fläche angelegt

und die anstehenden Strukturen stehen nach der Errichtung der WEA wieder im ur-

sprünglichen Zustand zur Verfügung.

Abb. 2 Darstellung des Anlagenstandortes WEA 4 (rot-schwarzer Kreis) sowie der
Nutzflächen (farbige Bereiche) auf Basis des Luftbildes.
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Abb. 3 Darstellung der Zuwegung (mittlerer Teil) des Anlagenstandortes WEA 4 (farbige
Bereiche) auf Basis des Luftbildes.

Abb. 4 Darstellung der Zuwegung (mittlerer Teil, südlicher) des Anlagenstandortes WEA 4
(farbige Bereiche) auf Basis des Luftbildes.
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Abb. 5 Darstellung der Zuwegung (südlicher Teil, Einmündung in die B 516) des Anlagen-
standortes WEA 4 (farbige Bereiche) auf Basis des Luftbildes.
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4.0 Wirkfaktoren

Mit der Errichtung und dem Betrieb der geplanten WEA werden die anstehenden Struk-

turen dauerhaft durch Bauwerke und Verkehrsflächen überplant. Von dem Vorhaben

oder durch einzelne Vorhabenbestandteile gehen unterschiedliche Wirkungen auf die

zu betrachtenden Umweltschutzgüter aus.

Die dabei entstehenden Wirkfaktoren können baubedingter, anlagebedingter oder

betriebsbedingter Art sein und dementsprechend temporäre oder nachhaltige Auswir-

kungen auf die einzelnen Schutzgüter mit sich bringen. Neben der bau- und anlagebe-

dingten Inanspruchnahme der Grundfläche können von dem geplanten Vorhaben auch

betriebsbedingte Wirkungen ausgehen.

Baubedingte Wirkfaktoren sind zeitlich auf die Bauphase und räumlich auf die nähere

Umgebung des geplanten Vorhabens beschränkt.

Die anlage- und betriebsbedingten Wirkungen von WEA gehen von dem anlagebeding-

ten Flächenverlust sowie insbesondere von den betriebsbedingten Effekten aus.

4.1 Baubedingte Wirkungen

Unmittelbare Gefährdung von Individuen

Baubedingt ist die Tötung oder Verletzung von Tieren im Bereich der WEA, der Nutz-

flächen, ihrer Zuwegung und aller beanspruchten Flächen denkbar. So führt die Besei-

tigung von Vegetationsstrukturen, in denen sich Nester mit Eiern oder Jungtieren von

Vögeln befinden, zur direkten Gefährdung der Tiere. Dies gilt auch im Falle der

Rodung älterer Gehölzbestände mit einer Funktion als Quartierstandort für Fleder-

mäuse.

Überwinternde Tiere (z. B. Amphibien, Reptilien) können durch die Beseitigung ihrer

Verstecke infolge von Bodenabtrag, aber auch durch das Zuschütten unterirdischer

Landhabitate, verletzt oder getötet werden.

Möglich sind darüber hinaus auch Verkehrsopfer durch den Fahrzeug- und Geräteein-

satz im Vorhabengebiet. Dieses Risiko trifft insbesondere weniger mobile und nicht

flugfähige Arten, wie etwa Amphibien. Die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge sind

i. d. R. zu gering, um zu einem Kollisionsrisiko für Vögel zu führen

Akustische Wirkungen

Die Bautätigkeit für die Errichtung der geplanten WEA ist mit Maschinenbetrieb und

den daraus resultierenden Emissionen verbunden. In diesem Zusammenhang kann es

zu temporären Belastungen durch Lärm- und Staubemissionen im Bereich der Bau-

stelle kommen.
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Optische Wirkungen

Im Zusammenhang mit der Bautätigkeit ist auch mit visuellen Störwirkungen in Berei-

chen zu rechnen, die an den Standort der WEA angrenzen: tagsüber durch Personal

oder Fahrzeuge und Maschinen, nachts ggf. durch künstliche Beleuchtung. Die Auf-

stellkräne besitzen aufgrund ihrer Höhe eine entsprechende Fernwirkung auf die land-

schaftsästhetische Situation im Raum.

Flächeninanspruchnahme / Lebensraumverlust / Biotopverlust

Insbesondere für das Aufstellen der WEA müssen Baufelder eingerichtet werden, auf

denen die Materiallagerung erfolgt und auf denen die mobilen Kranwagen stehen kön-

nen. Hierbei kann es zu Lebensraum- und Biotopverlust kommen.

Für die Errichtung einer WEA wird zudem eine Kranstellfläche benötigt, die in unmittel-

barer Nachbarschaft zum Turm der WEA anzulegen ist. Diese Stellfläche wird als

ebene Oberfläche mit einer Deckschicht aus Recycling- oder Mineralgemisch herge-

stellt. Neben der Kranstellfläche wird eine Vormontagefläche errichtet, die ebenfalls als

teilversiegelte Fläche hergestellt wird. Die Vormontagefläche kann nach dem Aufbau

der WEA zurückgebaut werden. Für das Fundament des Betonturmes werden eben-

falls Flächen dauerhaft beansprucht.

Veränderung und Verunreinigung natürlicher Böden

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten können natürliche Böden durch Befahren

(Bodenverdichtung) oder aufgrund von Aufschüttungen und Abgrabungen beeinträch-

tigt werden oder durch Leckagen an Behältern und Leitungen von Baumaschinen und

-fahrzeugen verunreinigt werden. Diese Leckagen können ebenfalls zu Verunreinigun-

gen des Grundwassers führen.

4.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Flächeninanspruchnahme / Lebensraumverlust / Biotopverlust

Anlagebedingt kommt es zu dauerhaften Flächeninanspruchnahmen durch die entste-

hende WEA im Bereich des Fundamentes und ggf. erforderlichen Nebenanlagen. Flä-

chenverluste können aber auch im Bereich der Zuwegungen und sonstigen für den

Betrieb benötigten Flächen eintreten.

Optische Effekte

Optische Wirkungen auf Tierlebensräume können durch die WEA oder sonstige bauli-

che Anlagen entstehen, die aufgrund ihrer Silhouettenwirkung die Lebensraumeignung

für Arten der offenen Landschaft in ihrem näheren Umfeld beeinflussen.

Weiterhin kann die Anwesenheit von Menschen zu Störwirkungen auf Tiere führen.

Empfindlich gegenüber solchen Störwirkungen sind u. a. Säugetiere und Vögel. Stö-

rungen führen zu Energie- und Zeitverlust, sie verursachen Stress und lösen Flucht-

oder Meideverhalten aus.



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in
Möhnesee-Hewingsen, Kreis Soest

Teil 1 – Wirkfaktoren

11

WEA wirken infolge ihrer baulichen Höhe nicht nur an dem Anlagenstandort, sondern

aufgrund der Fernwirkung grundsätzlich weit in den Landschaftsraum hinein. Aufgrund

der Gesamthöhe der WEA kann ein ästhetischer Funktionsverlust der umgebenden

Landschaft nicht ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf Lebensraumvernetzung und -verbund

Beeinträchtigungen von Vernetzungs- und Verbundbeziehungen treten bspw. auf,

wenn funktionale Zusammenhänge von Lebensräumen gestört werden (z. B. Trennung

von Brut- und Nahrungsräumen einer Tierart), wenn Tierwanderwege unterbrochen

oder miteinander in Kontakt stehende Teilpopulationen durch ein Vorhaben voneinan-

der getrennt werden (Barriereeffekte).

Oberflächenversiegelung

Verringerung der Niederschlagsversickerung

Durch die Baumaßnahmen erfolgen temporäre und dauerhafte Versiegelungen größe-

rer Flächen. Im Bereich des Fundamentes wird die direkte Niederschlagsversickerung

auf der Fläche unterbunden. Allerdings geht das Wasser von diesen Flächen dem

unterirdischen Abfluss nicht verloren, sondern es versickert auf benachbarten Flächen.

Die planmäßige Versickerung der auf befestigten Flächen anfallenden Niederschlags-

wässer sollte möglichst über die belebte Bodenzone erfolgen.

Verringerung der Grundwasserneubildungsrate

Die Überbauung von Freiflächen kann in Abhängigkeit von der Art der Oberflächenent-

wässerung zu einer flächenspezifischen Verringerung der Grundwasserneubildungsrate

führen. Da die Flächen vorwiegend als unbefestigte Flächen mit einem Mineralgemisch

hergestellt werden, ist eine flächige Niederschlagsversickerung weiterhin möglich. Die

Grundwasserneubildungsrate wird infolge der zu erwartenden Verdichtung zugunsten

einer etwas höheren Verdunstung nur geringfügig verringert.

4.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Unmittelbare Individuengefährdung (insbesondere durch Kollisionen)

Der Betrieb von WEA kann zu Kollisionen mit Fledermäusen führen, wobei die Mortali-

tätsraten artspezifisch unterschiedlich hoch sind. Hinzu kommen starke Luftverwirbe-

lungen im Nachlauf der Anlagen sowie Druckunterschiede an den Rotorblattvorder-

und -rückseiten, sie können ebenfalls eine Gefährdung darstellen. Dabei können auf-

grund eines kaum ausgeprägten Meideverhaltens Kollisionen und Barotraumata bei

Fledermäusen, die den offenen Luftraum zur Jagd nutzen, insbesondere aber auch bei

ziehenden Fledermäusen auftreten.

Als weitere Artengruppe, die durch Kollisionen gefährdet ist, sind die Vögel zu nennen.

Auch hier besteht ein artspezifisch höchst unterschiedliches Gefährdungspotenzial auf-

grund der jeweiligen Habitatpräferenzen, Raumnutzungen etc. Dabei ist das Kollisions-

risiko in der Nähe von Revierzentren (insbesondere Brutplätzen) sowie von häufig
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aufgesuchten Flugrouten (etwa zwischen Brutplatz und Nahrungshabitat) i. d. R. am

höchsten anzusiedeln.

Ein erhöhtes Kollisionsrisiko besteht zudem in Gebieten mit besonders hohen Konzent-

rationen ziehender Vögel, wenn diese dort nur niedrig fliegen oder aber durch

Schlechtwetterlagen dazu gezwungen werden, niedrig zu fliegen.

Akustische Effekte

Schallimmissionen können nachhaltig negative Einflüsse auf Tierindividuen und -popu-

lationen haben. Die Mehrheit der gut dokumentierten Effekte betrifft die Vogelwelt. So

gilt ein negativer Einfluss von Lärm auf die Siedlungsdichte bestimmter Brutvögel als

gesichert. Insbesondere einige Vogelarten des Offenlandes können aufgrund von

Schallemissionen Lebensraumverluste erleiden, da sie mit einem Meideverhalten rea-

gieren. Auch Säugetiere können grundsätzlich aufgrund des hoch entwickelten Gehör-

sinns empfindlich gegenüber Lärm reagieren.

Wassergefährdende Stoffe

Eine Verunreinigung des Grundwassers durch Schmiermittel, Hydrauliköle oder syn-

thetische Öle durch Leckagen an der WEA wird vor dem Hintergrund der konstruktiven

Maßnahmen der WEA sowie bei einem angemessenen Umgang mit den Mitteln bei

Wartung und Ölwechsel nicht erwartet.
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5.0 Untersuchungsgebiete

Die Abgrenzung der verschiedenen Untersuchungsgebiete erfolgt im Hinblick auf das

spezifische Wirkpotenzial von der geplanten WEA, also die Reichweite der unter-

schiedlichen Wirkfaktoren auf die einzelnen Schutzgüter.

Die Auswirkungen der geplanten WEA 4 auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima

und Luft sowie Pflanzen / Biotope beschränken sich im Wesentlichen auf die unmit-

telbar in Anspruch genommenen Flächen, z. B. durch die Fundamente, die Kranstellflä-

chen sowie die Zuwegung. Wirkungen über diese direkt beeinträchtigten Flächen hin-

aus (Randbereiche um die geplante WEA) können nicht gänzlich ausgeschlossen wer-

den.

Daher werden für die Schutzgüter die nachfolgenden Untersuchungsgebiete um den

geplanten Standort der WEA 4 festgelegt.

 Schutzgut Boden Untersuchungsgebiet 25 m

 Schutzgut Wasser Untersuchungsgebiet 25 m

 Schutzgut Klima und Luft räumlicher Zusammenhang

 Schutzgut Pflanzen / Biotope Untersuchungsgebiet 25 m

Die Betrachtung von Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen nach

BNatSchG und LNatSchG sowie Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erfolgt einmal im

Gesamtkontext der geplanten WEA 4 (ohne Untersuchungsgebiet) sowie bezogen auf

die einzelne WEA 4 und die Nutzflächen.

 Schutzgebiete Untersuchungsgebiet 500 m

 schutzwürdige Bereiche Untersuchungsgebiet 100 m

Besonders die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere können über

die oben genannten Untersuchungsgebiete hinausgehen. Die einzelnen Untersu-

chungsgebiete für das Schutzgut Tiere werden im Rahmen des Artenschutzrechtlichen

Fachbeitrages (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2025A) artspezifisch festgelegt.

Das Schutzgut Landschaft wird im Gesamtkontext ohne ein festgelegtes Untersu-

chungsgebiet betrachtet. Für die Errechnung der Höhe der Ersatzgeldzahlung für die

Eingriffe in das Landschaftsbild durch den Bau der WEA wird gemäß „Erlass für die

Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für Zielsetzung und

Anwendung (Windenergie-Erlass)“ vom 8. Mai 2018 (MWIDE 2018) zusätzlich ein

Untersuchungsgebiet mit der Ausprägung der 15-fachen Anlagenhöhe herangezogen.

 Schutzgut Landschaft /

Landschaftsbild

Untersuchungsgebiet 3.742,50 m

(15-fache Anlagenhöhe)
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6.0 Planungsrechtliche Vorgaben und Schutzgebiete

6.1 Regionalplan

Gemäß der zeichnerischen Darstellung der 19. Änderung des Regionalplanes Arns-

berg – Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKSREGIERUNG ARNS-

BERG 2025) liegt die geplante WEA 4 in einem „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbe-

reich“. Weiterhin ist für den Bereich die Freiraumfunktion „Schutz der Landschaft und

landschaftsorientierten Erholung“ ausgewiesen. Westlich schließt ein „Waldbereich“ an

den Freiraum- und Agrarbereich an. Die benachbarte Region um Sieveringen und von

dort nach Norden und Westen trägt die Ausweisung „Schutz der Landschaft mit beson-

derer Bedeutung für Vogelarten des Offenlandes“, ebenfalls eine Freiraumfunktion.

Nordöstlich liegt mit dem „Dolfsbusch“ ein Gebiet „zum Schutz der Natur“. Südlich ver-

läuft die Bundesstraße 516, welche als Verkehrsinfrastruktur dargestellt ist.

Abb. 6 Lage der geplanten WEA (rot-schwarzer Kreis) innerhalb des Regionalplanes
Arnsberg– Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis (BEZIRKSREGIERUNG
ARNSBERG 2025).

6.2 Landschaftsplan

Die geplante WEA 4 liegt nicht innerhalb eines Geltungsbereiches eines rechtskräfti-
gen oder geplanten Landschaftsplanes.



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in
Möhnesee-Hewingsen, Kreis Soest

Teil 1 – Planungsrechtliche Vorgaben und Schutzgebiete

15

6.3 Flächennutzungsplan

Der seit dem 04.09.2009 rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Möhnesee

stellt den Bereich der geplanten WEA 4 als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar

(GEMEINDEMÖHNESEE 2009). Weiterhin ist die Fläche als Landschaftsschutzgebiet

gekennzeichnet.

6.4 Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche im Raum

Die folgende Tabelle listet die zu berücksichtigenden geschützten Teile von Natur und

Landschaft gemäß der Abschnitte 1 und 2 des Kapitels 4 BNatSchG sowie die Flächen

des Biotopkatasters und des Biotopverbundes Nordrhein-Westfalens auf.

Das Untersuchungsgebiet für Schutzgebiete beträgt 500 m, für schutzwürdige Bereiche

wird ein Untersuchungsgebiet von 100 m festgelegt. Die Informationen zu den Schutz-

gebieten und schutzwürdigen Bereichen entstammen, soweit nicht anders gekenn-

zeichnet, der Landschaftsinformationssammlung (LANUV 2025).

Eine vertiefende Betrachtung potenziell nachteiliger Wirkungen des Vorhabens erfolgt

ausschließlich für die in den jeweiligen Untersuchungsgebieten anzutreffenden Schutz-

gebiete und schutzwürdigen Bereiche.

Tab. 2 Schutzgebiete und besonders geschützte Bereiche in den jeweiligen Untersuchungsge-
bieten (UG) der geplanten WEA 4 (LANUV 2025).

Schutzgebiete und besonders
geschützte Bereiche

UG Schutzgebiet im UG

Natura 2000-Gebiete
gem. § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG

500 m X

Naturschutzgebiete
gem. § 23 BNatSchG

500 m

Nationalparks und Nationale Naturmonumente
gem. § 24 BNatSchG

500 m

Biosphärenreservate
gem. § 25 BNatSchG

500 m

Landschaftsschutzgebiete
gem. § 26 BNatSchG

500 m X

Naturparks
gem. § 27 BNatSchG

500 m
(X)

im UG der Zuwegung

Naturdenkmale
gem. § 28 BNatSchG

100 m

geschützte Landschaftsbestandteile,
einschließlich Alleen, gem. § 29 BNatSchG

100 m
(X)

im UG der Zuwegung

gesetzlich geschützte Biotope
gem. § 30 BNatSchG

100 m

Biotopkatasterflächen Nordrhein-Westfalen 100 m X

Biotopverbundflächen Nordrhein-Westfalen 100 m X
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6.4.1 Natura 2000-Gebiete

Für bestimmte Lebensraumtypen und Arten, für deren Fortbestand nur in Europa

Sorge getragen werden kann, müssen gemäß der sog. FFH-Richtlinie der EU „Gebiete

von gemeinschaftlicher Bedeutung“ ausgewiesen werden, um eine langfristig gute

Überlebenssituation für diese Arten und Lebensräume zu gewährleisten. Diese FFH-

Gebiete und die Vogelschutzgebiete, die gemäß der Vogelschutzrichtlinie der EU für

europäische Vogelarten auszuweisen sind, werden zusammengefasst als Natura 2000-

Gebiete bezeichnet.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes 500 m um die geplante WEA 4 befindet sich

randlich ein Natura 2000-Gebiet. Es handelt sich dabei um das Vogelschutzgebiet

(VSG) Hellwegbörde (DE-4415-401). Dieses stellt sich als überwiegend offene, durch

landwirtschaftliche Nutzflächen, insbesondere Getreideanbau, geprägte alte Kultur-

landschaft auf Lößböden dar (LANUV 2025). Im Rahmen der Planungen ist nicht vor-

gesehen, dass ein direkter Eingriff in das Vogelschutzgebiet vorgenommen wird (keine

Überschneidung mit der Planung). Die Entfernung zwischen Planung und Vogelschutz-

gebiet beträgt ca. 400 m, insofern ist keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzge-

bietes zu erwarten.

Abb. 7 Lage der geplanten WEA (rot-schwarzer Kreis) zu dem Vogelschutzgebiet (gelbe Fläche)
im Untersuchungsgebiet 500 m (schwarze Strichlinie). Die Nutzflächen sind
rot umrandet. Die weiträumigere Zuwegung ist nicht abgebildet. Darstellung auf Grund-
lage der Topografischen Karte.



Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in
Möhnesee-Hewingsen, Kreis Soest

Teil 1 – Planungsrechtliche Vorgaben und Schutzgebiete

17

6.4.2 Landschaftsschutzgebiete

Ein Landschaftsschutzgebiet ist nach § 26 BNatSchG eine Gebietsschutzkategorie des

Naturschutzrechtes. Gegenüber Naturschutzgebieten zielen Schutzgebiete des Land-

schaftsschutzes auf das allgemeine Erscheinungsbild der Landschaft, sind oft großflä-

chiger, Auflagen und Nutzungseinschränkungen hingegen meist geringer. Verboten

sind insbesondere alle Handlungen, die den „Charakter“ des Gebiets verändern.

Die geplante WEA 4 sowie die Nutzflächen liegen innerhalb des Landschaftsschutzge-

bietes „Landschaftsschutzgebiet im Kreis Soest“ (LSG-4315-0009). Dieses umfasst

etwa 31.300 ha und damit einen Großteil des Plangebietes des Landschaftsplanes. Die

Unterschutzstellung erfolgt u. a. wegen der besonderen Bedeutung dieses Gebietes für

die Erholung, insbesondere im Naturpark Arnsberger Wald. Die dauerhafte Zuwegung

liegt ebenfalls teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Im Untersuchungs-

gebiet 500 m befindet sich darüber hinaus das LSG Bittinger Talzug/Bilmer Grund

(LSG-4414-0002), das jedoch nicht direkt durch die Planung tangiert wird.

Abb. 8 Lage der geplanten WEA 4 (rot-schwarzer Kreis), der Nutzflächen (rote Linien),
der Zuwegung (blaue Linien) und der Lagerfläche (pinke Linien) zu den
Landschaftsschutzgebieten (farbige Flächen) innerhalb des Untersuchungsgebietes
500 m (schwarze Strichlinie). LSG-4315-0009 = Landschaftsschutzgebiet im Kreis Soest;
LSG-4414-0002 = LSG Bittinger Talzug/Bilmer Grund

Durch Vorbescheid gem. § 9 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImschG) (beantragt

am 13.03.2024) stellte der Kreis Soest die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen

im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) und

§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB sowie eine grundsätzliche vorläufige positive Gesamtbeurtei-

lung des Vorhabens fest (vgl. KREIS SOEST 2024).
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„Als besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG

aufgeführten Schutzkriterien (§ 7 Abs. 2 UVPG) liegt ein Landschaftsschutzgebiet vor.

Das Vorhaben kann aufgrund § 26 Abs. 3 BNatSchG keine erheblichen Auswirkungen

auf dieses Gebiet bewirken. Eine Befreiung vom Landschaftsschutz ist nicht erforder-

lich.“ (KREIS SOEST 2024)

6.4.3 Naturparks

Naturparks sind großräumige Landschaften, die sich vor allem wegen ihrer landschaftli-

chen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen, in denen ein nachhaltiger

Tourismus angestrebt wird und die durch vielfältige Nutzungen geprägt sind.

Die geplante WEA 4 sowie die Nutzflächen und die Zuwegung liegen nicht innerhalb

eines Naturparks. Aber innerhalb des Untersuchungsgebietes um die Zuwegung, süd-

lich der B 516 und damit unmittelbar südlich der Planung beginnt der Naturpark „Arns-

berger Wald“. Eine vertiefende Betrachtung ist nicht erforderlich.

6.4.4 Flächen des Biotopkatasters Nordrhein-Westfalen

Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalens ist eine Datensammlung über Lebensräume

für wildlebende Tiere und Pflanzen, die für den Arten- und Biotopschutz eine beson-

dere Wertigkeit besitzen. Die Gebiete werden nach wissenschaftlichen Kriterien ausge-

wählt, in Karten erfasst und im Gelände überprüft sowie dokumentiert.

Am Rand des Untersuchungsgebietes 100 m liegt die Biotopkatasterfläche „Dolfs

Busch“ (BK-4414-003). Es handelt sich um einen Waldbestand, der in der weiten

Offenlandschaft als Nord-Süd-Vernetzungsachse für verschiedene Tierarten dienen

kann. Diese Fläche wird durch die Planung nicht tangiert. Südlich der dauerhaften

Zuwegung liegt randlich die Biotopkatasterfläche „Wald westlich Günne“ (BK-4414-

032) im Untersuchungsgebiet 100 m. Auch diese wird von der Planung nicht berührt.

Eine vertiefende Betrachtung ist nicht erforderlich. Die Biotopkatasterfläche „Steinbruch

im oberen Bilmer Grund“ (BK-4414-007) wird hingegen bezüglich des Ostzipfels der

Fläche durch diese Zuwegung überplant. Über das Digitale Orthophoto (DOP) kann

diesem Bereich lediglich ein Grünlandabschnitt zugewiesen werden, der Teil einer

landwirtschaftlich genutzten Offenlandflur ist, sodass an dieser Stelle kein wesentliches

Charakteristikum der genannten Biotopkatasterfläche oder der für die Fläche mit Brut-

vorkommen erwähnte Neuntöter (Lanius collurio) betroffen erscheint. Insofern ist eine

vertiefende Betrachtung nicht erforderlich.
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Abb. 9 Lage der geplanten WEA 4 (rot-schwarzer Kreis), der Nutzflächen (rote Linien),
der Zuwegung (blaue Linien) zu den Flächen des Biotopkatasters (grüne Schraffur) inner-
halb des Untersuchungsgebietes 100 m (schwarze Strichlinie).
BK-4414-003 = Dolfs Busch
BK-4414-007 = Steinbruch im oberen Bilmer Grund
BK-4414-032 = Wald westlich Günne

6.4.5 Biotopverbundflächen

Nach § 21 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populati-

onen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und

Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung

funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Er soll außerdem zur Verbesse-

rung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen.

Ein Teil der dauerhaften Zuwegung liegt randlich innerhalb der Biotopverbundfläche

„Bachsysteme des Mühlenbaches und des Grundbaches“ (VB-A-4413-009). Dies ist

eine Biotopverbundfläche von herausragender Bedeutung. Es handelt sich hierbei um

denselben Abschnitt, der in Kap. 6.4.4 zu den Biotopkatasterflächen thematisiert wird.

Teil-Schutzziel der Biotopverbundfläche ist die Erhaltung der teilweise gegliederten

Grünlandflächen entlang der Bäche. Es handelt sich bei dem potenziell betroffenen

Abschnitt nicht um ein derartig gegliedertes Grünland, aber dennoch um eine Grün-

landfläche, die im Zuge der Überplanung in diesem Abschnitt verloren geht und ihre

Funktion für den Biotopverbund verlieren würde. Für die im Untersuchungsgebiet ent-

lang der Zuwegung vorhandene Biotopkatasterfläche „Feldgehölze der westlichen

Haar“ (VB-A-4414-006) mit besonderer Bedeutung kann von einer weiterführenden

Betrachtung kann abgesehen werden, da im Rahmen der Planung kein Eingriff in die

relevanten Strukturen erfolgt, die sich südlich des „Haarwegs“ (B 516) befinden.
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Abb. 10 Lage der geplanten WEA 4 (rot-schwarzer Kreis) der Nutzflächen (rote Linien) und
der Zuwegung (blaue Linien) zu den Biotopverbundflächen (blaue Flächen) innerhalb des
Untersuchungsgebietes 100 m (schwarze Strichlinie).
VB-A-4413-009 = Bachsysteme des Mühlenbaches und des Grundbaches
VB-A-4414-006 = Feldgehölze der westlichen Haar

6.4.6 Geschützte Landschaftsbestandteile

In Nordrhein-Westfalen sind Alleen gemäß § 41 LNatSchG nach Maßgabe des § 29

BNatSchG als sog. „Geschützte Landschaftsbestandteile“ geschützt. Wie § 29 Abs. 2

BNatSchG vorgibt, sind „[d]ie Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils

sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des

geschützten Landschaftsbestandteils führen können, […] nach Maßgabe näherer Best-

immungen verboten. Für den Fall der Bestandsminderung kann die Verpflichtung zu

einer angemessenen und zumutbaren Ersatzpflanzung oder zur Leistung von Ersatz in

Geld vorgesehen werden.“

Im Bereich der Zuwegung befindet sich unter der Kennung AL-SO-6015 eine Allee, die

den geschützten Landschaftsbestandteilen zuzuordnen ist. Konkret befindet sich dort

eine teils lückige „Winter-Linden und Berg-Ahornallee an der Bittinger Straße (K9) –

Nord“ (LANUV 2025). Beide genannten Arten Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und

Winter-Linde (Tilia cordata) werden der Wuchsklasse mittleres Baumholz (BHD 38 bis

50 cm) zugeordnet (LANUV 2025). Wie beschrieben überlagern sich Zuwegung und

der geschützte Landschaftsbestandteil (die Allee mit der Kennung AL-SO-6015), dies

betrifft jedoch, wie in Abb. 11 dargestellt, einen solchen lückigen Abschnitt, in dem kein

Baum steht und wo die Allee prinzipiell auch nicht weiter als fortgesetzt zu betrachten

ist.
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Abb. 11 Lage der Nutzflächen (rote Linien) und der Zuwegung (blaue Linien) der WEA 4 zu
geschützten Landschaftsbestandteilen (grüne Linien) innerhalb des Untersuchungsge-
bietes 100 m (schwarze Strichlinie). Der nächste Baum, der klar der Allee zuzuordnen
ist, wurde mit einem farbigen Punkt markiert.






































































































































